Prüfschema zur Einschätzung des Gefährdungspotenzials 
 
Die einzuschätzende Tätigkeit wird unter zehn Gesichtspunkten betrachtet und dann nach einem Punkteschema bewertet. Ab einem Punktwert von zehn ist die Einsichtnahme in ein Führungszeugnis erforderlich.  
Das Prüfschema darf immer nur als Ganzes verwendet werden. Die Herausnahme einzelner Punkte zur Bewertung des Gefährdungspotenzials ist weder sinnvoll noch zulässig. 
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Priifschema nach § 72a SGB VIII | Ab einer Gesamtzahl von 10 Punkten muss fiir die Tatigkeit
das erweiterte Flihrungszeugnis eingesehen werden
Punktwert 0 Punkte” 1 Punkt 2 Punkte
Die Tatigkeit
erméglicht den Aufbau eines Nein Vielleicht Gut méglich
Vertrauensverhéltnisses
beinhaltet eine Hierarchie, ein Nein Nicht Ja
Machtverhéltnis auszuschlieRen
beriihrt die persénliche Sphére des Nie Nicht Immer
Kindes / Jugendlichen (sensible auszuschlieRen
Themen / Kérperkontakte 0.4.)
wird gemeinsam mit anderen Ja Nicht immer Nein
‘wahrgenommen
findet in der Offentlichkeit statt Ja Nicht immer Nein
findet mit Gruppen statt Ja Hin und wieder Nein
auch mit
Einzelnen
hat folgende Zielgruppe uber 15 J. 12-15J. unter 12 J.
findet mit regelmaRig wechselnden Ja Teils, teils Nein
Kindern / Jugendlichen statt
hat folgende Haufigkeit Ein bis zweimal Mehrfach (z.B. RegelmaBig
auch mehr als
drei Tage
hintereinander)
hat folgenden zeitlichen Umfang Stundenweise Mehrere Stunden Uber Tag und
tagsiiber Nacht





